
 
 
 
 

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See 
 

 
 

 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 20. Dezember 2019,  
Zl.: 010-01/2019, mit welcher die Nebengebühren der öffentlich-rechtlichen Bediensteten und der 
Vertragsbediensteten der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See festgesetzt werden 
(Nebengebührenverordnung) 
 
Gemäß § 14 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998 zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 80/2019 in Verbindung mit § 29 Abs. 6 des Kärntner 
Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992 zuletzt in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 74/2019, und den §§ 151 ff des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 – K-DRG 1994, LGBl. 
Nr. 71/1994 zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 60/2019 und § 41 des 
Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992 zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 69/2019, wird verordnet: 
 

§ 1  
Prozentsätze 

 
Bei den folgend angeführten %-Sätzen handelt es sich um solche des jeweiligen Gehaltes eines 
Gemeindebeamten des Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung der  Dienstklasse V, 
Gehaltsstufe 2. 
 

 
§ 2 

Art der Nebengebühren 
 
Abs. lit. Nebengebührenart Tätigkeit      %-Satz    Zeitraum 

 
(1) a) Überstundenvergütung Trauungen – für 1 Trauung: 2 Überstunden   
   (Für außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Trauungen) 
 
 b) Überstundenvergütung Trauungen – für 2 Trauungen: 4 Überstunden 
   (Für außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Trauungen) 
 
 c) Überstundenvergütung Trauungen – für jede weitere Trauung: 1 Überstunde 
   (Für außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Trauungen) 
 
(2) a) Mehrleistungsvergütung Amtsleiter 5,887450 monatlich 
 
 b) Mehrleistungsvergütung Amtsleiter, sofern der Dienstposten durch einen Bediensteten     31,093500 monatlich 
   der Verwendungsgruppe C besetzt wird. 
    (Pkt. II, Ziffer 1 kommt in diesem Fall nicht zum Tragen             

 
 c) Mehrleistungsvergütung Amtsleiter-Stellvertreter 3,098660 monatlich 
 
  d) Mehrleistungsvergütung Amtstechniker für die Planung und Bauleitung gemeindeeigener 12,390000 monatlich
   Hochbauvorhaben, Prüfung und Abrechnung bei dem von der  
   Marktgemeinde Seeboden am M. S. vergebenen Hochbauvorhaben sowie  
   Bürgerservice für die Bauwerber in bautechnischen Fragen.  
 
  e) Mehrleistungsvergütung Bauamtsleiter – sofern er Jurist ist – für juristische Tätigkeiten,  4,000000 monatlich 
   sofern diese über die Agenden des Bauamtes hinausgehen.  
  f) Mehrleistungsvergütung Bauamtsleiter - sofern ihm mindestens ein Techniker zugeteilt ist  3,098660 monatlich 

-für die Leitung des Bauamtes und Bürgerservice für die  
   Bauwerber in baurechtlichen Fragen.  



 
  g) Mehrleistungsvergütung Wasserwerkleiter für die Leitung des gemeindeeigenen  10,83427 monatlich 
   Wasserwerks. inklusive der in Zif. 8 angeführten Arbeiten (Bauleiter)    
     
  h) Mehrleistungsvergütung Bauleiter für die örtliche Bauleitung für die Dauer der Bauführung 1,859190 monatlich 
 
  i) Mehrleistungsvergütung Bedienstete einer Planstelle "D", sofern sie ganzjährig beschäftigt 2,461610 monatlich 
   sind und teilweise mit Arbeiten der Verwendungsgruppe "C"  
   betraut sind.  
 
  j) Mehrleistungsvergütung Betriebsleiter für die Leitung und Überwachung von gemeindlichen 1,859190 monatlich 
   Betrieben, Unternehmungen, Versorgungseinrichtungen  
 
  k) Mehrleistungsvergütung Betriebsleiter-Stellvertreter für die Leitung und Überwachung von 0,791609 monatlich 
   gemeindlichen Betrieben, Unternehmen, Versorgungseinrichtungen 
   und Bauhof  
 
  l) Mehrleistungsvergütung Büroleiter/-in des Bauamtbüros, sofern mind. ein Bediensteter 4,000000 monatlich 
   zugeteilt ist.  
 
  m) Mehrleistungsvergütung EDV-Organisator für die Betreuung der gemeindeeigenen EDV- 4,000000 monatlich 
   Anlage  
 
  n) Mehrleistungsvergütung Finanzverwalter/-in 3,000000 monatlich 
 
  o) Mehrleistungsvergütung Finanzverwalter/in - Stellvertreter 4,717160 monatlich 
 
  p) Mehrleistungsvergütung Hausmeister des Kulturhauses 2,940682 monatlich 
 
  q) Mehrleistungsvergütung Heizzulage für die Wartung und Betreuung einer  25,207100 jährlich 
   Ölzentralheizung während der Heizperiode  
 
(3)  a) Erschwerniszulage Bedienung von Computern, Buchungsautomaten,  2,478900 monatlich
  Allgemeine Verwaltung Adressographanlagen und ähnliche Anlagen  
 
  b) Erschwerniszulage Maschinschreibarbeiten ab der 20. Seite – je weitere Seite 0,012390 je weit. Seite
  Allgemeine Verwaltung     
 
  c) Erschwerniszulage Maschinschreibenähnliche Arbeiten, die unter besonderen  0,024780 je Stunde 
  Allgemeine Verwaltung körperlichen Anstrengungen oder sonstigen besonders  
   erschwerten Umständen zu verrichten sind  
 
  d) Erschwerniszulage Mitwirkung bei der Durchführung von allgemeine Impfaktion 0,049570 je ang. Stde. 
  Allgemeine Verwaltung   
 
  e) Erschwerniszulage Arbeiten im Kanal- und Wasserleitungsbau und sonstige  0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. Erdarbeiten ab 0,60 m Tiefe  
 
  f) Erschwerniszulage Arbeiten in Alters- und Pflegeheimen 0,024780 je Stunde
  Handwerkliche Verwend. 
 
  g) Erschwerniszulage Arbeiten mit Einmann-Mähmaschinen oder Sensen in  0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. besonders gefährdeten Bereichen über einer  
   Böschungsneigung 2 : 3   
 
  h) Erschwerniszulage Arbeiten mit Presslufthammer, Pressluftbohrer und ähnlichen 0,037180 je Stunde 
   Handwerkliche Verwend. Geräten  
 
  i) Erschwerniszulage Arbeiten mit Rand oder Bruchsteinen 0,024780 je Stunde
  Handwerkliche Verwend. 
     
 
  j) Erschwerniszulage Arbeiten mit Rüttelplatte 0,037180 je Stunde
   Handwerkliche Verwend.   
 
  k) Erschwerniszulage Bedienstete, denen Dienstkraftwagen zur Selbstlenkung  0,024780 je km 
  Handwerkliche Verwend. zugewiesen sind, ohne das diese Bediensteten als Kraftfahrer  
   beschäftigt sind, für die Lenkung von Dienstkraftwagen.  
 
  l) Erschwerniszulage Bedienung von Spezialmaschinen und Geräten (z. B. Raupen- 0,037180 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. geräte, Bagger, Löffelbagger, Walzen, Motorsägen, Unimog mit  



   Zusatzgeräten, Kreissäge, Fräsen, Hobelmaschinen,  
   benzinbetriebene Mischmaschinen)  
 
  m) Erschwerniszulage Fäkalienabfuhr, Kanalreinigung, Arbeiten bei Kläranlagen,  0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. Reinigung von öffentlichen WC-Anlagen  
 
  n) Erschwerniszulage Lenken und Bedienen von Schneeräumgeräten sowie 0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. Streuung von Haus aus  
 
  o) Erschwerniszulage Montage und Demontage von Schiliftanlagen 0,037180 je Stunde
  Handwerkliche Verwend.   
 
  p) Erschwerniszulage Straßenasphaltierungsarbeiten 0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  q) Erschwerniszulage Wartung einer öffentlichen Beleuchtungsanlage 0,024780  je Stunde
  Handwerkliche Verwend.   
 
(4)  a) Gefahrenzulage Arbeiten auf Dächern ab 3,0 m Höhe 0,037180 je Stunde 
 
  b) Gefahrenzulage Arbeiten auf Gerüsten und Leitern ab 2,5 m Höhe 0,024780 je Stunde 
 
  c) Gefahrenzulage Arbeiten bei Elementarereignissen unter besonders gefährlichen 0,037180 je Stunde 
   Umständen, wie bei in Bewegung befindlichen Muren, bei  
   Hochwasser und bei Brandbekämpfung  
 
  d) Gefahrenzulage Arbeiten im Kanal- und Wasserleitungsbau und sonstige Erd-   
   arbeiten ab 2,0 m Tiefe 0,037180 je Stunde 
 
  e) Gefahrenzulage Arbeiten mit giftigen Stoffen, grundsätzlich Aufbringung der  0,024780 je Stunde 
   Farben im Spritzverfahren (keine Handstreicherarbeiten), Arbeiten  
   mit Nitrofarben, Säuren, Laugen, Elastit, Puraflex, sowie Arbeiten  
   mit graswuchshemmenden bzw. grasvernichtenden Mitteln  
 
  f) Gefahrenzulage Baumfällen, Baumschnitt 0,030980 je Stunde 
 
  g) Gefahrenzulage Eisschneiden 0,037180 je Stunde 
 
  h) Gefahrenzulage Elektro- und Autogenschweißarbeiten 0,024780 je Stunde 
 
  i) Gefahrenzulage Kadaverbeseitigungen 0,037180 je Stunde 
 
   j) Gefahrenzulage Sprengarbeiten 0,049570 je Stunde 
 
(5)  a) Aufwandentschädigung Arbeiten des ständigen Reinigungspersonals 0,006197 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  b) Aufwandentschädigung Arbeiten mit Farbstoffen 0,024780 je Stunde
  Handwerkliche Verwend.   
 
  c) Aufwandentschädigung Bei einer Entfernung von 2 - 5 km während des ganzen Tages  0,179720 täglich  
  Handwerkliche Verwend. ohne Rückkehr in den Bauhof  
 
  d) Aufwandentschädigung Dienstverrichtung bei einer Entfernung von über 5 km von der  0,299950 täglich 
  Handwerkliche Verwend. Dienststelle  
 
  e) Aufwandentschädigung Durchführung von Teerarbeiten 0,037180 je Stunde
  Handwerkliche Verwend.   
 
 
  f) Aufwandentschädigung Fäkalienabfuhr und Kanalreinigung, Arbeiten an Kläranlagen,  0,037180 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend Reinigung von öffentlichen WC-Anlagen  
 
  g) Aufwandentschädigung Müllabfuhr und Arbeiten am Müllplatz 0,049570 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  h) Aufwandentschädigung Reinigungsarbeiten während und nach Professionistenarbeiten 0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
   i) Aufwandentschädigung Reparatur und Wartungsarbeiten an Kraftfahrzeugen, Maschinen  0,037180 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend. und Geräten  



 
  j) Aufwandentschädigung Schlachthofarbeiten 0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  k) Aufwandentschädigung Spritzarbeiten mit chemischen Produkten (Baumspritzen usw.)  0,030980 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  l) Aufwandentschädigung Straßenreinigung 0,024780 je Stunde 
  Handwerkliche Verwend.   
 
  m) Aufwandentschädigung Amtsleiter 5,887450 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung   
 
  n) Aufwandentschädigung Amtsleiter, sofern der Dienstposten durch einen Bediensteten  23,000000 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung. der Verwendungsgruppe C besetzt wird. (Punkt V, Ziffer 13   
   kommt in diesem Fall nicht zum Tragen).  

 
  o) Aufwandentschädigung Amtsleiter-Stellvertreter 3,098660 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung   
 
  p) Aufwandentschädigung Amtstechniker für die Planung und Bauleitung gemeindeeigener  12,390000 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung Hochbauvorhaben, Prüfung und Abrechnung, bei dem von der 
   Marktgemeinde Seeboden am M. S. vergebenen Hochbauvorhaben sowie 
   Bürgerservice für die Bauwerber in bautechnischen Fragen  
 
  q) Aufwandentschädigung Arbeiten an Adrema-, Offset- und Vervielfältigungsmaschinen 0,024780 je Stunde 
  Allgemeine Verwaltung   
 
  r) Aufwandentschädigung Bauamtsleiter - sofern ihm mind. 1 Techniker zugeteilt ist - für die 3,098660 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung Leitung des Bauamtes und Bürgerservice für die Bauwerber in  
   baurechtlichen Fragen  
 
  s) Aufwandentschädigung Bauamtsleiter  -  sofern er Jurist ist - für juristische Tätigkeiten,  4,000000 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung sofern diese über die Agenden des Bauamtes hinausgehen.  
 
  t) Aufwandentschädigung  Bauleiter für örtliche Bauleitungen für die Dauer der Bauführung 1,859190 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung   
 
  u) Aufwandentschädigung Betriebsleiter für die Leitung und Überwachung von gemeindlichen 1,859190  monatlich 
  Allgemeine Verwaltung Betrieben, Unternehmungen, Versorgungseinrichtungen und  
   Bauhof  
 
  v) Aufwandentschädigung Betriebsleiter-Stellvertreter für die Leitung und Überwachung von 0,791609 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung gemeindlichen Betrieben, Unternehmungen, Versorgungs- 
   einrichtungen und Bauhof  
 
  w) Aufwandentschädigung EDV-Organisator für die Betreuung der gemeindeeigenen  4,000000 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage  
 
  x) Aufwandentschädigung Feuerbeschau - für die periodisch durchzuführende  0,185910 je A-Tag 
  Allgemeine Verwaltung Feuerbeschau  
 
  y) Aufwandentschädigung Feuerbeschau - Dieser ähnliche Arbeiten, die in Ausübung des  0,024780 je Stunde 
  Allgemeine Verwaltung Dienstes oder aus Anlass der Ausübung des Dienstes  
   notwendigerweise einen Mehraufwand entstehen lassen.  
 
  z) Aufwandentschädigung Finanzverwalter/-in 3,000000 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung   
 
 aa) Aufwandentschädigung Hausmeister des Kulturhauses 2,940682 monatlich 
  Allgemeine Verwaltung   
 
 bb) Aufwandentschädigung Standesbeamte die mit der Vornahme von Trauungen beauftragt 14,873570 jährlich 
  Allgemeine Verwaltung sind.  
 
(6)  a) Fehlgeldentschädigung Führung der Hauptkasse 3,098660 monatlich 
 
  b) Fehlgeldentschädigung Führung der Nebenkasse bei erheblichem Ausmaß 1,859190 monatlich 
 
(7)  a) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft – Anwesenheit in einer Dienststelle oder an einem 0,132230 je Stunde 
    bestimmten Ort.  



 
  b) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft bis 100 Stunden je Monat 0,039670 je Stunde 
 
  c) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft über 100 Stunden je Monat 0,079340 je Stunde 
 
  d) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,039670 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Bauhofleiter vom 11.- 20. jeden Monats – bis 100 Stunden/Monat  
 
  e) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,079340 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Bauhofleiter vom 11.- 20. jeden Monats – über 100 Stunden/Monat 
 
  f) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,039670 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Bauhofleiter-Stv. vom 01.- 10. jeden Monats –  
   bis 100 Stunden/Monat  
 
  g) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,079340 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Bauhofleiter-Stv. vom 01.- 10. jeden Monats –  
   über 100 Stunden/Monat  
 
  h) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,039670 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Wassermeister vom 21. – Monatsende jeden Monats -  
   bis 100 Stunden/Monat  
 
  i) Bereitschaftsentschädig. Rufbereitschaft von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr – außerhalb der  0,079340 je Stunde 
   Dienstverpflichtung  
   Wassermeister vom 21. – Monatsende jeden Monats -  
   über 100 Stunden/Monat  
 
  j) Bereitschaftsentschädig. Straßenwinterdienst – Rufbereitschaft bis 100 Stunden je  0,039670 je Stunde 
   Monat und Bediensteten  
 
  k) Bereitschaftsentschädig. Straßenwinterdienst – Rufbereitschaft über 100 Stunden je  0,079340 je Stunde 
   Monat und Bediensteten  
 
 

§ 3  
Wirksamkeit 

 
Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2020 in Kraft. 

 
Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung tritt die bisherige Verordnung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 25. April 2013, Zl.: 012/01/2013, außer Kraft. 
 

 
Der Bürgermeister: 

Wolfgang Klinar 
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